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Zitat von Valerianus

Du hast mir ehrlich gesagt, aber immer noch nicht schlüssig dargelegt, wieso §13 StGB
nicht greifen sollte. Lehrer sind definitiv Garanten durch ihre Stellung als Amtsträger.

§ 13 StGB gilt durchaus - die Frage ist hier allerdings, wofür Lehrer als Garanten einstehen. Der
Lehrer hat nämlich eine anders geartete Garantenstellung als z. B. der Polizist. Wir waren aber
in der Tat vom Ausgangsfall des hessischen Schülers weggekommen, und ich hatte mich mehr
auf die Frage bezogen, ob ein Lehrer körperlich in eine gewaltsame Auseinandersetzung unter
Schülern eingreifen muss.

Zitat von § 13 StGB

1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes
gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen
hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des
gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.

Die Formulierung ist - gelinde gesagt - verquast, weshalb der § 13 nicht gerade beliebt ist
(weder bei Studenten noch bei Juristen). Zudem ist der Begriff der Garantenstellung gar nicht
positiv normiert. Nochmal: Ja, Lehrer haben eine Garantenstellung. Dennoch: Wofür hätten die
betreffenden Kollegen - um beim Wortlaut zu bleiben - hier garantieren sollen? Lehrer
garantieren (=stehen rechtlich ein) dafür, ihre Schüler bestmöglich zu beaufsichtigen, sie
keinen unnötigen Gefahren auszusetzen, ihnen keinen Unsinn beizubringen und noch einiges
mehr. Im vorliegenden Fall haben die Kollegen wohl - so bitter das für den Schüler ist - rein
rechtlich nichts falsch gemacht: Sie haben die Rettungsleitstelle angerufen und sie haben deren
Anweisungen befolgt. Der Rest sind tragische Entwicklungen, die ein Rettungsprofi oder ein
kaltblütigerer Ersthelfer vielleicht verhindert hätte, die man aber einem Laien nicht anlasten
kann.
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